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war der Angriff des Gotthards; Gen. Gudin attakirtc
und schlug die dort stehenden Russen. Er todtere den.
Feinde viel Mannschaft, und machte in verschiedenen
Gefechten gegen 2>sn Gefangene worunter sich ci.i
Generalmajor, zwei Kapitales und zwei Licmcnants
befanden.

So endigte sich dieser denkwürdige Mägige Zeit-
räum, den die Feinde zu unserer Vernichtung hcsummr
hatten, mit der Zerstörung eines Theils ihrer Armee
und der Zerstreuung des Ueberrests. Seine Resultate
werden gewiß auf die neuen Verhängnisse der französ.
Republik einen merklichen Einfluß haben. (Nun fol-
gen Lobeserhebungen der Generale Oudinot, Soult,
Lorge, Mortier, Gazan, Loison, so wie mehrerer ein-
zeln genannter Offiziers und der ganzen Armee. So
geschehen im Hauptquartier zu Zürich, 24 Vend. 8.
(16. Okt. 17VS.)

Unterzeichnet: M assena.

Einige Ideen über den Frieden und die
Mittel semer Erhaltung.

Mit Bonaparte's Ankunft Host Europa Frieden;
und zu welchen Hoffnungen wird man nicht berechtiget?
Die Fortschritte der Aufklärung und Humanität, die
Hellern und zur Sprache gebrachten Begriffe der Men-
schenrechle die laute, einstimmige Fodcrung der Völ-
ker lassen einen Frieden hoffen, der dieses Jahrhunderts,
dieses Krieges — ach möchte er ein Kampf der Men-
schcnrcchte gewesen und immer als cm solcher geführt
worden sein! — werth ist.

Ob der Rasiattcr-Friede dieses Jahrhundert nicht
entehrt und Europa noch mehr verwirrt hätte, ist noch
unentschieden, und vielleicht ein Glück der Menschheit,
daß er sich zerbrach.

Aber auf Sieges und Bonaparte beruhen iezt die
Hoffnungen der Völker: O möchten sie nicht getäuscht;
und jene Männer, durch die gröstc Handlung, zu der
sie bcruffcn scheinen, durchweinen gerechten und auf
feste Grundsähe sich stühendcn Friedensschluß die Ehre
dieses Jahrhunde ts werden!

Was sich vorläufig von diesem Friedensschluß
hoffen läßt; was die Freunde der Menschheit wenig-
stcns wünschen, sind:

1) Die feyerliche Anerkennung der Menschen- und
Völker-Rechte als Basis dieses Friedens.

2) Das Zurücklrcttcn der Nationen, unter ge-
wählten und e>blichcn Regenten in die Pflich-
ten emeiner Staatsbürger d. h., die Emhal-
timg aller gewaltsamen Ansprüche und Ein-
Mischungen in die Angelegenheiten ihrer Nach-
baren.

z) Die Zurückfordttlmg und Anerkennung der
Sclbsisiä'.idigkett und Integrität Polens.

4) Die Errichtung eines obersten europäischen
Nationen - Gerichtshofes zur Erhaltung des
Friedens und der imgckränklen Völkerrechte,
oder wenn sie zu viele Hindcmiße fände, die
Anerkennung einer dritten Machtals cut-
scheidenden Sehidsrichters bey vorfallenden
Streitigkeiten zweyer oder mehrerer Nationen.

So wohlthätig und erwünscht ein solcher Gerichts-
Hof wäre: so groß sind schon beym ersten Anblik die
Hindcniiße und Schwierigkeiten seiner Errichtung und
Bevollmächtigung. Vorzüglich wäre der Entscheid foi-
gender Fragen wichtig:

s. Wie könnten die in den ungleichartigen und
einander ganz entgegengesehen Rcgicrmigs-Verfassm«
gen der europäischen Völker und ihren ungleichen poli-
tisch - geographische» Eintheilungcn liegenden Hinder-
niße zur Errichtung eines solchen Gerichtshofes am
leichtesten gehoben werden? Z. B. in Rücksicht auf
die Wahlarc der Glieder desselben:

h. Wenn die Völker in republikanischen Versas-
jungen entweder unmittelbar oder durch ihre Slellvcr-
lretter die Glieder zu diesem Gerichtshof wählten:
Wie verhält es sich mit der Wahlart der Völker unter
Erblichen Regenten?

L. Wählen die Fürsten im Namen der Völker?
Oder wählen diese und spielen jene dabey die Rolle
blosser Individuen?

ci. Können Fürsten wirklich repräsentiert werden,
da sie in Fall kommen könnten, persönlich vor diesen

Gerichtshof gezogen und also zum Theil von ihren
eignen Stellvenrettern gerichtet zu werden?

e. Wenn dieses bejahet würde: wählte dann der

Kaiser zugleich als Herzog von Oestreich und König
von Ungarn und Böhmen? Und gäbe er in jeder dieser
Qualitäten für jedes dieser Länder so viel Rcprcftn-
tauten, als jedem Lande bestimmt würden? und er-
hielte er dadurch nicht eine solche Majorität, die alle
Verhältniße der Gleichheit der Representation aufhöbe
und wieder alle Politik wäre?

f. Wenn aber den Völkern unter erblichen Re-
gcnten dieses Wahlrecht zugestanden würde: wie stünde

es dann um jener Oberi-errschafrsrecdt? — Und würde
das nicht die wichtigsten pvlitsschen Folgen haben?

x. In welchem Verhältniß müßten die Nationen
reprcsenticrt werden? Gäbe jede Nation, olmc Rück-
sieht auf ihre Volksmcnae, gleich viel Repräsentanten?
Oder würde dieser Zahl nach jener verschiedenen
Größe bestimmt? Stünden in diesem Fall die kleinern
Nationen nicht immer in Gefahr, die M norität aus-

zumachen und gerade in den wichtigsten Angelegenheit
ten überstimmt und bceimrächtigct zu werden?

(Die Fortsetzung folgt.)
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Einige Mittel über den Frieden und die
Mittel zu seiner Erhaltung.

(Fortsetzung.)
K. Wenn die Republiken und etwa mit ihnen

die neutralen und die mir Gewalt in diesen Krieg ge-
zogencn Fürsten, beym Friedensschluß für, die Großen
hingegen wieder einen solchen Gerichtshof wären,
oder sich ihn nur mic dem Vorbehalt der Ausübung
ihrer Souveränität durch eigene Wahl ihrer Stcüvcr-
tretrer gefallen liessen, und diese Wahlart von jenen
als den Zwek der Sicherstcllung der Menschen - und
Völkerrechte und die Erhaltung des Friedens gefähr-
dend, verworfen würde: Durch welche Mittel, ausser
einem neuen Krieg, könnten diese Collissoncn gehoben
werden

i. Da ein solcher Gerichtshoof, um seinen Aus-
sprächen Kraft zu geben, nothwendig auch Gewalt ha-
den müßte, — es seoe, daß er nur einen Körper aus-
machen oder in verschiedene Zweige getheilt würde;
da natürlicher Weise die Armeen und wenigstens mic
Restriktion, die Schäre der Nationen, die er repräscn-
ticrte, unrcr seiner Dssposttion stehen müssen: durch
welche Mittel könnte ihm der wirkliche Gebrauch dieser
höchsten Machtausübung zugesichert werden?

.K- Wie könnte d:e Wahl — denn man hat ja
Beyspiele, daß selbst die A serlcsncn des Volks noch
fatal genug wählten! — nur so cher Glieder, die mit
den iwthigcn Talenten und Kevnmißcn, die natürlicher
Wehe auf dieser wichtigsten oll r Stellen nicht Mittel-
NMig, sondern ausgezeichnet sei» müßten, auch unbe-
stechbare Rechtschaffen Veit und unwandelbare, uncrs'üt-
tcrliche ^Grundsätze verbänden, erzielet werden Mußte
bey dieser Wahl nicht auch auf die er muthige grimme
des aufgeklärten und cu,'liniert,m Tl-cis des Pi-.bstkmns,
der aiis natürlichen Ursachen, auch in repräsentativen-
Versassungen mic der roaen Unwissenheit und der iacock
bmischen Arroganz des «rossen Hausscns in einer traun-
gen Disproportion stehet, vorzüglich Rücksicht gcnoh-
men werden?

i. Wie könnten Glieder, die überwiesen würden,

das Recht verkauft, oder das Wohl und Interesse ihres
oder eines andern Volkes ihrem Ehrgeiz, ihren Privat«
abstehlen aufgeopfert zu haben, zur Verantwortung nnd
Strafe gezogen werden st

m. Wär: es nicht eben so nöthig, solche Glieder,
in deren Wahl r»an sich geirrt hätte, und deren Fähig-
leiten und Kcrntniße unter der Erfordernis dieser Stelle
wären, abzurusscn und durch andere erprobte tüchtigere
zu ersetzen

n. Da die Völker seltener miteinander in Streit
gerathen, desto öftrer aber von ihren Vorstehern, mit
Federn und Kronen, darein gezogen, vcrwikelt und für
ihr Imercsse und zur Beförderung ihrer oft schändlichen
Absichren auf die Schlachtbank des Krieges geführt und
unter dem Vonvanb der Erhaltung der Armee bis aufS
Blut ausgcsogen werden: Sollten, wenn erbliche und
gewählte Volksoorstcher im Namen ihrer Völker Klagen
gegen einander haben, diese nicht zuerst bey diesem Gc-
richtshof, als ihrem gemeinschaftlichen Tribunal er-
scheinen und die, die sich bey Entstehung sogenannter
National- im Grund meistens aber Privat- und Hof-
Collisionen und Entzwcyungen irgend eine cigcnmäch-
tige Handlung erlaubten, vor diesen Gerichtshof gc-
zogen und mit der verdienten Strafe belegt werden?

0. Wenn aber ein Volk die Sache seiner, von
jenem Tribunal verfälltcn, Vorsteher zu seiner Eigenen
machen würde: müßte da nicht v rhcr die sorgfältigste,
auf jedes Indisiduum sich erstrckttndc Untersuchung
gemacht werden- ob das Volk durch die mannigfaltigen
îM-ttel der Insinuation, der Uederrcdung, falscher Vor-
spiegcllmgen » Versprechungen, Drohungen, oder auch
Mangel an Sachkenntniß, aus irrigen Begriffen, aus
mißverstandenem Interesse, und in sofern aus freyem
Willen, zu dieser Stimmung und Erklärung gebracht
worden sevc? Müßte. in jedem Fall nicht jedes Mittel
versucht und angewandt werden, den Irrt um, selbst

ten Starrsinn eines Volks zu heben, ch' es mir Ge-
walt zur Annahme eines ausgesprochenen Urtheils ge-
zwungen würde?

p. Da es aber in jedem Fall eine neutrale Mi-
noritäp im Volk gäbe: ware es nicht billig und gerecht



daß diese, s? viel möglich gegen alle positiven Folgen
der gewa'samcn Exekution eines solchen Urtheils ge-
sichert würde?

g- Liegt es nicht schon in den anerkannten Men-
schenrechten, die hoffentlich noch mehr Ausdehnung
und Festigkeit erhalten werden, daß jeder einzelne
Bürger mit gegründeten Klagen, ohne durch einen
Umweg von Formen gehindert, gegen seine Volksvor-
sicher bey diesem Tridunal einlangen, selbst auch
wahrscheinliche Vermuthungen ihm mittheilen börste

r. Müßte nicht eben den Men schenrechten zufolg
der Grunds-; angenohmcn und befestiget werden, daß
jedes Völkgen sich eine ivm beliebige Verfassung geben
könnte, sofern sie mir dem Ganzen vereinbar wäre,
und vorzüglich nie gehindert werden sollte, das Joch
einer erblichen Herrschast oder einer ausgearteten rc-
pub.ikanischen Regierung abzuwerfen.

Die Verfommniße der Staaten der Eidgcnoßschaft
und die ordentlichen und außerordentlichen Versamlun-
gen ihrer Deputierten, bildeten gewißermassen für und
unter sich einen solchen obschon sehr unvollkommenen
Gerichtshof. Auch hatte, wenn ich mich nicht irre,
die Errichtung des deutschen Fürstcndunds, eine mit die-

ftr Idee verwandte Absicht. Was nun Einzeln, theils
weise und unvollkommen geschah, sollte dieses nicht

^anch in größerer Ausdehnung anwendbar und ausführbar
sein?

Wenn beym Friedensschluß auf den lauten Ruff
ver Nationen nicht geachtet wird:

Wenn diesem Frieden, die im allgemeinen von
allen Völkern anerkannten und geforderten Grundsätze
der Menschen - und Völkerrechte, und voraus der all-
gemeinen und besondern Sicherheit, nicht zum Grund
gelegt werden:

Wenn der rasenden Kricgssucht der Nölkcrbeberr-
scher aller Farben, keine Zügel angelegt werden : wenn
es ihnen nicht äusserst erschwert oder gar unmöglich
gemacht wird, mit dem Vermögen, der Sicherheit,
der Moralität, dem Leben ihrer Völker zu spielen und

zur Befriedigung ihrer Privatabsichten sie auszuplündern
nnd bey Millionen hinschlachten zu lassen:

Wenn der zu machende Friede nicht für manches
Iahrzehend gesichert und unverlczbar geinacht wird:

So ist er dieses Jahrhunderts, das sich — viel-
leicht zu voreilig, worüber das folgende besser entscheiden

mag, so gerne das ausgeklärte nennt, nnd dieses

Krieges nicht iverth' und eine Schandsäule, die sein

tragisches und unwürdiges Ende zu bezeichnen vor den

Augen der Mit- und Nachwelt ausgestellt wird^— so

ist die Hoffnung der Wiederherstellung nnd eeelbst-

ständigkeit eines grossen Theils der Völker Enropcns
schwankend — so ist die Wiederherstellung und Be-
fcstiguug einer der ersten Stützen der Scibstständigkeik
»er Völker, in alle» Ländern, die ein Schauplatz des

Krieges waren, mit dem Wohlstand so tief gesunkene
Moralität unmöglich. So füllen lange und traurige
Ahnungen der Zukunft die Herzen der Menichcn-
freunde.

Einiae Fraqen üver die Mitt l, eine demo-
kratiftd - repräsentative Verfaffîma Mît
den Fvrljchritten des V»!ks in Cultur
nnd 'Aufklärung in gleichem Gang zu
erhalten, und gegen willkürliche Ver-
ändenmgen zu sichern.

Vep republikanischen wie bey monarchischen Ver-
fassungen wurde, wenn nicht laut und positiv, doch
stillfchwcigcud ber Grundsatz fesigestzt: daß sie unver-
änderlich seyn sollen. Und gerade hicrinn und in den

zur Befestigung dieses Grundsatz^ angewandten Mi-
tcin mag eine nicht unbeträchtli ch Ursache der Revà-
tioncn liegen. Denn Staatsvcrfassmigen sind ihrer Na«
tur und Bestimmung nach, mir Mittel, nicht Zwecke
und müßen demnach mit den Fortschritten der Völker
in Cultur und Aufklärung fortgehen und ändern.
Bleibt aber eine Verfassung bey den Fortschritten des

Volks, was sie noch vor Iahi bundeclen in der Kind-
heit des Volkes war, so hört sie nicht nur ans Mittel
zu sein, sondern sie wird Hinderniß; die Hellern und
dimclcrn Begriffe des Volks von seinem Verhältniß,
von seinen Rechten und Pflichten kommen mit ihr
!n Collision und wenn es Selbstgefühl, Muth und
Thalkraft hat, so muß früh oder spät ein Kampf ent-
stehen, der jene — dann oft nur zu gewaltsame Vcr-
ändenmg zu Folge hat.

Vielleicht haben selbst unbeschränkte Monarchien
cmen Vortheil vor Republiken. Der zum Thron be-

stimmte Prinz nimmt mehr oder weniger die Dcnkungs-
art und Begriffe des Geschlechtes, mir und in dem er

aufwächst, an ; lernt mehr oder weniger die Bedürfniß«
seines Veflks und die Fehler der Verfassung kennen und
macht bey seiner Thronbesteigung die wirklich nöthigen
oder doch ihm nöthig scheinenden Veränderungen, die

oft sehr wesentlich find, wenn schon aus Politik die

alten Formen beybehalten ^werden. Vielleicht fänden
sich in der Geschichte mehrerer europäischen Völker
viele Bestätigungen dieses Satzes, so daß einige der-
selben im Wesentlichen den Fortschritten ihrer Cultur
angemeßnere Einrichtungen und Gesetze haben mögen,
als selbst Revublikcn.

Republikanische Verfassungen blieben vielleicht
eben daher so lange unverändert und hinter den Fvrt-
schritten der Cultur ihrer Völker, weil das Personale
der Regierungen weder ganz noch theilsweis periodisch
änderte und jedes mit Tod abgehende Glied sogleich
wieder ersezt wurde. Der Geist der Verfassung, die
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